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Beteiligung als Behörde und als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB 

zum Bebauungsplan "Schöner Mann" sowie zur 7. Änderung des Flächennut-

zungsplans der Gemeinde Adelsried 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

1. Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der -vorsorge, insbesondere die Vermei-

dung und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu be-

rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit 

dem StMB eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitpla-

nung“ herausgegeben, wie die Kommunen dieser Verantwortung gerecht werden 

können und wie sie die Abwägung im Sinne des Risikogedankens und des Risikoma-

nagements fehlerfrei ausüben können, s. https://www.stmuv.bayern.de/themen/was-

serwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 

kommen. Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitpla-

nung. Wir halten es für erforderlich, die topographischen und hydrologischen Verhält-

nisse (Wasserscheiden, Außeneinzugsgebiete, Hanglagen, Mulden, bevorzugte 

Fließwege, flächenhafter Wasserabfluss etc.) zu erheben und eine Gefährdungs- und 

Fließweganalyse sowie eine Risikobeurteilung durchzuführen. Soweit Starkregen- 

oder Sturzflutgefahrenkarten der Gemeinde, des Freistaat Bayern oder des Bundes 

vorliegen, sind diese entsprechend zu beachten und auszuwerten.  

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
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Die Ergebnisse sind im Plan zu berücksichtigen. Wir verweisen auf die frei zugänglichen Hin-

weiskarten für Oberflächen und Sturzfluten (HiOS-Karten): https://www.lfu.bayern.de/was-

ser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm  

Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwässerungs-

planung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage von 

Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Bebau-

ung). 

Gemäß § 37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil 

eines höher- oder tieferliegenden Grundstücks behindert, verstärkt oder auf andere Weise 

verändert werden.  

Es sollte bereits in diesem Planungsschritt geprüft werden, inwiefern „Straße A“ z.B. als No-

tabflussweg für wild abfließendes Wasser (siehe HiOS-Karte) genutzt werden könnte. 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der 

Hochwasservorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung 

von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt wer-

den können, sind verboten.“ 

„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 

Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 

Rückschlagklappen.“ 

„Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 

cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen 

oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“  

„In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müs-

sen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.“ 

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

 

2. Altlasten und Bodenschutz  

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung durch das Büro Sinus Consult wurden im Planungs-

gebiet 6 Rammkernsondierungen (Durchmesser: 10 cm) jeweils bis in eine Tiefe von 2 m un-

ter GOK niedergebracht.  

Untersuchungen des Oberbodens ergaben im Feststoff bei den Parametern Nickel und Zink 

eine Überschreitung der Vorsorgewerte der BBodSchV3 Anlage 1 Tabelle 1 auf. Daher ver-

mutet der Gutachter, dass das Auf- oder Einbringen des Oberbodens in eine durchwurzel-

bare Bodenschicht an anderer Stelle damit vmtl. nicht möglich ist und empfiehlt auf Grund 

der gering fügigen Überschreitung eine Einzelfallentscheidung mit der unteren Naturschutz-

behörde zum Einbau des Oberbodens in eine durch wurzelbare Bodenschicht an anderer 

Stelle. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wäre eine Bodenverwertung nach dem Prinzip „Glei-

ches Bodenmaterial zu Gleichem“, insbesondere in dem der Boden auch ausgebaut wurde, 

möglich bzw. anzustreben.  

 

 

 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm
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3. Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung  

In den Unterlagen fehlen Angaben über die vorgesehene dauerhafte Sicherstellung der Was-

serversorgung. Um eine abschließende Stellungnahme bezüglich der Wasserversorgung ab-

geben zu können, bitten wir die Gemeinde um eine ausführliche Darstellung ihrer geplanten 

Maßnahmen mit verbindlichen Aussagen zur Umsetzung einer mittelfristig zukunftssicheren 

Erschließung mit Trinkwasser. 

Die langfristige Versorgungssicherheit ist wegen des Fehlens einer zweiten Wassergewin-

nungsanlage bzw. eines zusätzlichen Anschlusses an eine leistungsfähige (Nachbar)Versor-

gungsanlage nicht gegeben. Es wird dringend empfohlen, die Möglichkeiten einer Ersatzver-

sorgung im Hinblick auf eine geordnete Trinkwasserversorgung durch ein geeignetes Fach-

büro untersuchen zu lassen.  

4. Niederschlagswasser 

Der Bauleitplanung muss eine Erschließungskonzeption zugrunde liegen, nach der das an-

fallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt werden kann.  

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürlichen 

Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / 

BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser 

nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sons-

tige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-

ser dezentral zurückzuhalten und anschließend in ein Regenrückhaltebecken einzuleiten. Ob 

das zurückgehaltene Niederschlagswasser versickert oder abgeleitet wird geht aus den Un-

terlagen nicht hervor. 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist eine quantitative Beurteilung 

nach LfU Merkblatt 4.4/22 / DWA-A 102, Teil 2 erforderlich. Sofern diese ergibt, dass vor Ein-

leitung eine Drosselung erforderlich ist, sind die dazu erforderlichen Rückhalteflächen im Be-

bauungsplan festzusetzen. 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 

und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 

gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-

ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-

sergebundene Decke.“ 

„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der 

Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 

Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-

zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-

energie können zugelassen werden.“ 

„Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, 

versickert oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist dem Regenrückhal-

tebecken zuzuführen und dort zur Versickerung zu bringen, bzw. falls dies nicht 

möglich ist, ggf. gepuffert direkt in ein Gewässer einzuleiten.“ 
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Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 

der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-

flusshindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 

Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-

hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-

ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 

die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 

Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  

„Hinweise zur Bemessung und Gestaltung von erforderlichen Behandlungsan-

lagen für verschmutztes Niederschlagswasser von Straßen sind den einschlägi-

gen Technischen Regeln zu entnehmen.“  

„Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zu-

gänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un-

ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen 

(auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa-

tion gesichert werden.“ 

 

5. Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-

ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

 

Dr. Oliver Chmiel 

Baurat 

 

 

Verteiler: 

Landratsamt Augsburg mit der Bitte um Kenntnisnahme 
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